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Der BMW
des ERZ-Direktors
Der abgesetzte Direktor des Zürcher
Entsorgungsamtes, Urs Pauli, sagt in sei-
nem Interview, dass er im Jahr 35 000
Kilometer in der Stadt herumkurve. Bei
220 Arbeitstagen ergibt das täglich 159
städtische Kilometer. Bei einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von vielleicht 40
km/h sitzt er täglich also sagenhafte 4
Stunden im Auto. Wer’s glaubt!

Sepp Huwyler, Hünenberg

Taten statt Worte
messen

Wieder einmal bricht in Kongo-Kin-
shasa eineEpidemie aus, und dieBetrof-
fenen können im Dschungel nicht er-
reicht werden (NZZ 17. 5. 17). Die äus-
serst desolaten Umstände in der von
Ebola betroffenen Provinz Bas-Uélé be-
schreibt David Signer sehr treffend. Es
müsste jedoch ergänzt werden, dass die
erwähnten Orte Buta und Likati am
Eisenbahnnetz der Uélé-Bahnen liegen.
Nachdem die Regierung vor rund 25
Jahren die Lohnzahlungen für dieAnge-
stellten eingestellt hatte, versuchte das
Personal mit Billett-Vorverkäufen den
Betrieb aufrechtzuerhalten. Alle drei
Monate fuhr am Ende noch ein Zug –
bis vor neun Jahren. Daraufhin gab es
zwei private Initiativen, um die Bahn
wieder in Betrieb zu nehmen: jene eines
Konsortiums von Caritas und demWelt-
ernährungsprogramm und jene von mir
selbst. Beide scheiterten – Letztere am
geforderten Schlüsselgeld in der Höhe
von rund 40 Prozent der Investitions-
summe, um überhaupt Verhandlungen
über die vorgesehene Privatisierung auf-
zunehmen. In der Zwischenzeit sind in
diesem Landesteil zweimal Ebola und
einmal die Pest ausgebrochen. DieWelt-

gesundheitsorganisation täte gut daran,
die Regierung mehr an ihren Taten zu
messen als an ihren Stellungnahmen.

Etienne Ruedin, Männedorf
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Die Ausgabe von Montag, 5. Juni, fällt aus.
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Suburbia
am Zürichsee
Ein hervorragender Artikel von Roman
Hollenstein über die Verschandelung
des Seeufers beim Hafen Enge (NZZ
11. 5. 17). Ein ehemals abgestufter Bau
bildete einen angenehmen Übergang
vom See- und Hafengebiet, heute wird
diese Promenade durch eine hohe, kalte
Glaswand direkt am Strassenrand abge-
riegelt. Nun, es wurde bewilligt und
steht! Es bleibt aber zu hoffen, dass die
Stadtbevölkerung beim Stadtrat Protest
einlegt und verlangt, dass die seeseitige
Fassade des in den 1980er Jahren wieder
erstellten ursprünglichenMythenschlos-
ses erneut in das Inventar der schützens-
werten Bauten der Stadt Zürich aufge-
nommen wird. Eile ist angesagt, denn

angeblich sind auch für diesen Ge-
bäudekomplex Änderungen vorgese-
hen. Tragen wir Sorge zu unserem Stadt-
bild, damit die Touristen weiterhin von
Zürich begeistert sind und nicht in
Städte abwandern, die mehr Sorge zu
historischen Bauten tragen, auch wenn
diese vielfach Rekonstruktionen sind.

Giacomo J. Nett, Ebmatingen

Mit dem Artikel «Suburbia am Zürich-
see» spricht mir Roman Hollenstein aus
demHerzen. Ich gehemit derNZZeinig,
dass das neue Swiss-Re-Gebäude nicht
überzeugt. Diese «Vor-Fassaden» sind
geradezu die Verneinung von Architek-
tur. Ich kann mich noch an den Abbruch
des alten Mythenschlosses mittels Ab-
rissbirneMitte der 1980er Jahre erinnern.
Als Grund dafür wurde der unstabile
Baugrund angeführt – die hohe bauliche
Qualität des Gebäudes leistete der Birne
jedoch erheblichen Widerstand. Ein
Neubau war unter der Auflage der Re-
konstruktion möglich. Jetzt wird argu-
mentiert, das Gebäude sei «fake» und
deshalb nicht schützenswert. Das hat
eine gewisseLogik, ist aber auch eineArt
Salamitaktik. Dass die Swiss Re auch
noch den Wohnanteil im Mythenschloss
aufheben dürfen soll, ist nicht nachvoll-
ziehbar. Es handelt sich um tolle, gross-
zügige Wohnungen, teilweise mit See-
und Alpensicht. Für mich ist sowieso
nicht nachvollziehbar, weshalb hier noch
mehr und überhaupt Büros entstehen
sollen. Damit wird à la longue auch kein
Arbeitsplatz bei Swiss Re in der Stadt ge-
sichert. Siehe die Gebäude von Allianz,
Ernst &Young usw. amBleicherweg, die
unsere Stadt schon in den 1960/1970er
Jahren zerstörten. Diese Firmen sind alle
ausgezogen. – Apropos Suburbia: Auch
derErsatzneubau für eineArt-déco-Hof-
randbebauung an der Dufourstrasse im
Seefeld vis-à-vis dem Restaurant «La-
tino» überzeugt gar nicht; drittklassig.

Urs Bucher, Zürich

Revision
beim Erbrecht

Mit dem vom Bundesrat im Rahmen
der Erbrechtsrevision vorgeschlagenen
Unterhaltsvermächtnis werden Frauen,
die sich um Haus, Kinder oder Partner
gekümmert und ihre finanzielle Selb-
ständigkeit dafür aufgegeben haben,
besser geschützt. Sie sollen beim Tod
des Erblassers nicht vor dem Nichts ste-
hen, wenn mangels Erbvertrag oder
letztwilliger Verfügung die gesetzlichen
Erben den ganzen Nachlass inklusive
Haus oder Wohnung für sich beanspru-
chen. Laut dem Artikel von Katharina
Fontana (NZZ 19. 5. 17) werden gegen
die Schutznorm vor allem rechtstheore-
tische und ideologische Argumente an-
geführt. Es wird von einem Eingriff in
die Freiheit der privaten Lebensgestal-
tung von Konkubinatspaaren, von
«Staatszwang» und «juristischer Barba-
rei» geredet. Mit dieser Freiheit ist es
allerdings nicht weit her. Schon vor Jah-
ren hat die Schweizerische Konferenz
für Sozialhilfe (Skos) mit den Skos-
Richtlinien den sogenannten Konkubi-
natsbeitrag eingeführt. Um bei der
Wortwahl der Kritiker zu bleiben,
müsste man diesen Akt wohl als rechts-
staatlichen Vandalismus bezeichnen.
Ohne Gesetzgebungsverfahren und da-
mit auch ohne Parlamentsdebatte, quasi
durch die Hintertür, hat die Skos im
Hoheitsgebiet des Bundes legiferiert
und eine fundamentale Änderung des
Familienrechts herbeigeführt. Exklusiv
für Armutsbetroffene wurde eine in-
direkte Unterstützungspflicht für Kon-
kubinatspartner geschaffen.

Bei der Festlegung von Unterstüt-
zungsbeiträgen im Rahmen der Sozial-
hilfe dürfen Einkommen und Vermögen
der Konkubinatspartner berücksichtigt
werden.Die unbestimmteRegel hat ein-
zelne Gemeinden dazu ermuntert, die

Sozialhilfe für Konkubinatspartner er-
heblich zu reduzieren oder sogar ganz zu
verweigern. Auch wenn die Konkubine
den armutsbetroffenen Partner seit Jah-
ren pflegt und selber nur wenig verdient
oder sogar selber Ergänzungsleistungen
beanspruchen muss, werden erbar-
mungslos Konkubinatsbeiträge ange-
rechnet und Sozialhilfeleistungen ge-
kürzt. Es bleibt nur die Hoffnung, dass
das Bundesgericht diesem rechtsstaat-
lichen Wildwuchs Einhalt gebietet. Bei
der Debatte um das Unterhaltsver-
mächtnis sollte auf jeden Fall nicht ver-
gessen werden, dass dieses Rechtsinsti-
tut unter Umständen mittellose Konku-
binatspartner vor demGang zumSozial-
amt bewahren kann.

Tobias Hobi, Zürich, Rechtsanwalt
Unabhängige Fachstelle für

Sozialhilferecht (UFS), Zürich
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Südafrika – Jugend
ohne Illusionen
1/5

Das Studienjahr, das sie in Südafrika
verbracht habe, sei prägend für ihr
Leben gewesen, erzählt die amerikani-
sche Fotografin Krisanne Johnson.
«Das war 1998, vier Jahre nachdem
Nelson Mandela zum Präsidenten ge-
wählt worden war, und so vieles war im
Umbruch. Zu sehen, wie die Studieren-
den miteinander umgingen, wie sie
Schranken niederrissen und über ihr
Land redeten, war unglaublich span-
nend.» Johnson hat Südafrika seither
regelmässig besucht und den Fokus
besonders auf die junge Generation
gerichtet. Dem 16-jährigen Siyabulela,
der stolz die Brassband seiner Kirche
anführt, sieht man nicht an, dass er in
einer Township lebt, die in Südafrika
als «Hauptstadt des Mordes» ver-
schrien ist. «Die Kirche ist wichtig, sie
leitet uns und hält uns von der Strasse
fern», sagt Siyabulela. «Es ist schwer,
hier ein junger Mann zu sein. Ich will
nicht als Gangster enden.»


